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Ozonkonzentration 

1. Welche Konzentration von Ozon be trachtet die Bundesregierung als 
schädlich für Menschen — insbesondere ältere Menschen, Kinder 
und Menschen mit geschwächtem Immunsystem —, für Tiere und 
Pflanzen? 
(Bitte Angabe eines halbstündigen Meßwertes als akzeptablen Wert 
für die genannten Personengruppen). 

2. Sind der Bundesregierung gesundheitliche Beeinträchtigungen — 
insbesondere bei älteren Menschen, Kindern und Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem — aufgrund von erhöhten Ozonkonzen-
trationen (> der MIK-Wert von 120 µg/cbm) bekannt? 
Gibt es Hinweise auf dera rtige Beeinträchtigungen in den Höhen-
lagen der Mittelgebirge oder der Alpen? 

Das Ausmaß der Schädlichkeit hängt sowohl von der Ozonkon-
zentration als auch von der eingeatmeten Dosis ab. Deshalb spielt 
die Dauer der Exposition und gleichzeitig der Grad der körper-
lichen Belastung eine entscheidende Rolle für die Auslösung 
negativer gesundheitlicher Wirkungen. Die körperliche Belastung 
führt zu einem erhöhten Atemminutenvolumen und damit zu 
einer größeren Schadstoffdosis. 

Etwa 10 Prozent der Bevölkerung reagiert empfindlich auf Ozon. 
Bei diesen Personen führen Konzentrationen um 240 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft (µg/m 3) nach mehrstündiger Exposition und 
gleichzeitiger körperlicher Belastung zur Verminderung der Lun-
genfunktion um 10 bis 20 Prozent (forciertes Ausatemvolumen in 
einer Sekunde und Differenzvolumen zwischen maximaler Aus- 
und Einatmung). Diese Veränderungen werden von den betroffe-
nen Personen subjektiv im allgemeinen noch nicht wahrge-
nommen. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 3. August 1990 übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrift

-

type  — den Fragetext. 
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Mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen kann bei Werten von 
über 300 µg/m 3  unter den oben genannten Expositionsbedingun-
gen (mehrstündiger Aufenthalt im Freien bei gleichzeitiger kör-
perlicher Belastung) gerechnet werden. Tränenreiz, Reizung der 
oberen Atemwege und evtl. Kopfschmerzen können bei diesen 
Konzentrationen auch ohne stärkere körperliche Belastung im 
Freien auftreten. Diese Reizsysteme der Schleimhäute sind aller-
dings meist auf andere, im Gegensatz zu Ozon gut wasserlösliche 
Stoffe zurückzuführen, die ebenfalls bei der Bildung von „photo-
chemischem Smog" entstehen. 

Bei Konzentrationen ab etwa 360 µg/m3  (Halbstundenmittelwert) 
kann bei ozonempfindlichen Personen eine akute Gesundheitsge-
fährdung (z. B. Luftnot) auftreten. 

Die oben beschriebenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
sind abhängig von der aktuellen Ozonkonzentration und nicht 
von der geographischen Lage (Höhenlage der Mittelgebirge oder 
der Alpen). 

In Sommer-Smog-Lagen wurde in den vergangenen Jahren in 
Einzelfällen ein Ozonwert von 300 µg/m 3  erreicht oder über-
schritten. 

Aufgrund der wissenschaftlich dokumentierten Sachverhalte 
haben die Umweltminister/Senatoren des Bundes und der Länder 
auf ihrem Sondertreffen am 26. Juli 1990 in Hannover beschlos-
sen, bei erhöhten Ozonkonzentrationen (höher als 180 µg/m3), 
zweistündiger Mittelwert) Verhaltensempfehlungen zu veröffent-
lichen. Grund hierfür ist der Befund, daß diese Konzentrationen 
im Fall hoher sportlicher Dauerleistungen der Gesundheit abträg-
lich sein können. Unter Abwägung des Nutzens sportlicher Betäti-
gung und möglicher Beeinträchtigungen infolge erhöhter Ozon-
konzentrationen sollten sportliche Dauerleistungen dann unter-
bleiben. 

Abweichend davon werden Baden-Württemberg und Berlin auf-
grund ihrer spezifischen Belastungssituation einen Halbstunden-
mittelwert und Bayern wie bisher einen Dreistundenmittelwert 
ansetzen. 

Ozon wirkt nicht nur auf die menschliche Gesundheit, sondern 
auch — je nach Konzentration und Einwirkungsdauer — auf das 
Wachstum der Pflanzen. Gegenüber Ozon reagieren z. B. auch 
Nutzpflanzen, so daß bei strahlungsreichen Sommern mit gerin-
gen Ertragseinbußen gerechnet werden muß. Die bisher wenigen 
Untersuchungen lassen vermuten, daß bei empfindlichen Pflan-
zen oberhalb von 160 µg Ozon/m3  (Einstundenmittelwert; täg-
liches Überschreiten während der Vegetationsperiode) Effekte 
auftreten können. 

3. Ist die Bundesregierung bereit, die mehr oder weniger flächendek-
kend, an festen Meßstationen erhaltenen Ozonwerte — ähnlich wie 
eine Wetterkarte — über Presse, Rundfunk und Fernsehen bekannt-
zugeben? 

Wenn nicht, aus welchen Gründen? 
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Die Überwachung der Ozonkonzentration und die Bekanntgabe 
der Meßergebnisse ist Aufgabe der Länder. 

4. Gibt es Bestrebungen der Bundesregierung, einen Ozon-Immissions-
Grenzwert festzulegen? 
Mit welchen toxikologischen bzw. öko-toxikologischen Begrün-
dungen soll dieser Wert versehen sein? 
Inwieweit spielen bei seiner Höhe die Umsetzbarkeit und die Mög-
lichkeiten zu seiner Einhaltung eine Rolle? 
An welchen Grenzwert denkt die Bundesregierung? 

Die Festlegung eines Immissionsgrenzwertes für Ozon ist nicht 
sachgerecht, weil wegen der weiträumigen Bildung des Ozons ein 
Bezug zu einzelnen Anlagen nicht hergestellt werden kann. 

Sinnvoll ist dagegen die Festlegung eines Luftqualitätsziels für 
Ozon. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat 
angekündigt, noch in diesem Jahr einen Vorschlag für einen Luft-
qualitätszielwert vorzulegen. Dieser Wert wird voraussichtlich 
unterhalb von 180 µg/m3  liegen. 

5. Gibt es darüber hinaus Bestrebungen, unterhalb eines noch festzule-
genden Grenzwertes Warnungen für „Risikogruppen" (ältere Men-
schen, Kinder, Menschen mit geschwächtem Immunsystem) auszu-
sprechen und Abhilfemaßnahmen einzuleiten? 
Wenn ja, welche? 

Hinsichtlich einer Grenzwertfestlegung wird auf die Antwort zu 
Frage 4 verwiesen. Im übrigen ist eine besondere Empfindlich-
keit der in der Frage genannten Risikogruppen unterhalb von 
180 µg/m 3  bisher nicht bekanntgeworden. 

6. Gibt es Bestrebungen der Bundesregierung, Maßnahmen zur Redu-
zierung ozonbildender Stoffe — Vorläuferstoffe wie z. B. NOX, Koh-
lenwasserstoffe — einzuleiten bzw. bundesweiten oder regionalen 
„Ozon-Alarm" mit entsprechenden Beschränkungen für Indust rie 
und Verkehr auszurufen? 

Hinsichtlich der Emission von Stickstoffoxiden und Kohlenwasser-
stoffen hat die Bundesregierung bereits ein Bündel wirkungsvol-
ler Maßnahmen im Bereich der stationären Anlagen und im Be-
reich des Verkehrs ergriffen. Hierzu gehören insbesondere die 
Verordnung über Großfeuerungsanlagen, die Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft und die Einführung des Katalysa-
tors bei Kraftfahrzeugen. Diese Maßnahmen werden insgesamt zu 
einer Verminderung der Emissionen an Stickstoffoxiden um mehr 
als 30 Prozent bis Mitte der neunziger Jahre führen. Bei den 
Kohlenwasserstoffen werden Maßnahmen im Bereich der statio-
nären Anlagen, des Verkehrs und der Produkte bis zur zweiten 
Hälfte der neunziger Jahre eine Verminderung der Emissionen 
um rund 40 Prozent erbringen. 

Hinsichtlich eines bundesweiten oder regionalen Ozon-Alarms 
wird auf die Antworten zu den Fragen 2 und 3 verwiesen. 




